
Die Wahlleiterin der Gemeinde

Gemeinde Steina

Hauptstraße 64
01920 Steina

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Steina
gemäß § 38 i. V.m. § 7 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (KomWG) und § 20

Kommunalwahlordnung (KomWO)

Der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Steina hat in seiner öffentlichen Sitzung am
17.02.2026 über die Zulassung von Wahlvorschlägen zur Wahl des Bürgermeisters der
Gemeinde Steina am 12. April 2026 entschieden.

Es sind nachfolgend genannte Wahlvorschläge zur Wahl zugelassen worden. Die
zugelassenen Wahlvorschläge sind in der öffentlichen Bekanntmachung in der nach §19 Abs.
5 bis 7 KomWO durch den Gemeindewahlausschuss festgestellten Reihenfolge aufgeführt.

Lfd. Wahlvorschlag
"^^ Name der PaUei/Wählervereinigung

und ggf. Kurzbezeichnung/
Kennwort; bei Einzelbewerber(in)
der Familienname

mit dem/der Bewerber/in
Familiennamen, Vornamen, Bemfoder Stand, Postleitzahl,
Wohnort (Vollständige Wohnanschrift, wenn auf der
Zustimmungserklärung bestimmt)

Geburtsjahr

CDU- Christlich
Demokratische Union

Deutschlands

Bürger, Sandro
01920 Steina

Consultant (Berater) 1976

Es wird eine Mehrheitswahl durchgeführt.

Es wurde nur ein Wahlvorschlag (siehe oben) zugelassen.

Steina, den 06.03. 2026
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Unterschrift
Wahlleiterin

Angeschlagen am: 09.03.202
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